
aktuell

Seite 1

BeSchaffungSrecht

eignungS- und ZuSchlagSkriterien
die neuere rechtSprechung in den kantonen BaSel-Stadt
und BaSel-landSchaft
von
 
dr. christoph Meyer, advokat, ll.M.
partner und lehrbeauftragter universität Basel
(christoph.meyer@neovius.ch)

und

ilaria ianieri, Mlaw
(ilaria.ianieri@neovius.ch)

VerWaltungSgericht
deS kantonS BaSel-Stadt: 

Allgemein zur Formulierung von Eignungskriterien 
(VD.2016.175 vom 16. Dezember 2016, E. 3.1; VD.2015.133 
vom 8. Dezember 2015, E. 3.2)

der Vergabebehörde kommt sowohl bei der Wahl und 
formulierung wie auch bei der Beurteilung von eig-
nungskriterien ein grosses ermessen zu. das ermessen 
bei der Beurteilung wird aber durch die randbedingun-
gen, wie sie in der ausschreibung formuliert worden 
sind, begrenzt. Wenn die Vergabebehörde bekannt-
gegebene kriterien ausser acht lässt, so handelt sie 
vergaberechtswidrig.

Zur Berücksichtigung eines unvollständigen Angebots 
(VD.2016.175 vom 16. Dezember 2016, E. 3.4.1)

die rekurrentin hatte zum nachweis ausreichender 
personeller ausstattung statt der verlangten perso-
nalliste (mit entsprechenden Zusatzangaben) nur 
eine liste mit den unmittelbar am projekt beteiligten 
personen eingereicht. ihr angebot wurde deshalb vom 
Verfahren ausgeschlossen.

grundsätzlich ist ein unvollständiges angebot, wel-
ches geforderte eignungsnachweise nicht enthält, 
nicht zu berücksichtigen. eine Berücksichtigung würde 
gegen das gebot der gleichbehandlung und der trans-
parenz im Vergaberecht verstossen.

das Verwaltungsgericht bezeichnet die vorliegende 
unvollständigkeit als mittelschwere Verletzung der 
vergaberechtlichen angebotsvorschriften. da das 
gericht den Wortlaut der ausschreibungsunterlagen 
im betreffenden Punkt als unklar qualifiziert, geht es 
von einem Versehen der anbieterin aus. aus Verhält-
nismässigkeitsüberlegungen hätte der rekurrentin 
im rahmen der offertbereinigung deshalb ermöglicht 
werden müssen, die ausführliche personalliste noch 
nachzureichen. der ausschluss war nicht gerechtfer-
tigt.

Zur Zulässigkeit von Subunternehmern (VD.2015.133 vom
8. Dezember 2015, E. 3)

die rekurrentin wurde vom Vergabeverfahren ausge-
schlossen, da sie das geforderte eignungskriterium der 
eigenproduktion nicht erfüllte, sondern die offerierte 
Ware von einem Subunternehmer herstellen liess. 
dagegen rekurrierte sie.



Seite 2

das Verwaltungsgericht hält fest, dass es dem an-
bieter grundsätzlich frei steht, die offerierte leistung 
durch dritte bzw. Subunternehmer ausführen zu 
lassen. 

es steht der Vergabestelle jedoch zu, mit ihrer aus-
schreibung diese freiheit aus zureichenden gründen 
einzuschränken bzw. die Weitergabe von leistungs-
teilen an Subunternehmer ganz auszuschliessen. da 
das Verwaltungsgericht die von der Vergabestelle 
vorgebrachten gründe (direkter ausschliesslicher 
kontakt zum hersteller) für den ausschluss von Sub-
unternehmen für sachlich und betriebswirtschaftlich 
nachvollziehbar qualifiziert, wurde der Ausschluss von 
Subunternehmern für zulässig erachtet.

Zu den Anforderungen an den Referenzauftrag (VD.2015.83 
vom 28. Juli 2015, E. 2.4)

die rekurrentin wurde vom Verfahren wegen nichter-
füllung des eignungsnachweises (leistungsumfang 
des referenzobjekts) ausgeschlossen. die rekurrentin 
brachte hervor, dass der geforderte auftragswert der 
nachzuweisenden referenzaufträge richtigerweise in 
relation zum jeweiligen ausführungszeitraum hätte 
beurteilt werden müssen. damit könne eine anbieterin 
ihre leistungsfähigkeit auch über referenzobjekte mit 
geringerem leistungsumfang unter Beweis stellen.

gemäss Verwaltungsgericht kann die Vergabebehörde 
jedoch davon absehen, den umfang des verlangten 
referenzobjektes in abhängigkeit zu einem ausfüh-
rungszeitraum zu stellen. eine solche Schematisierung 
eines eignungskriteriums verletzt die rechtsgleichheit 
nicht. 

ausserdem kann die tatsache, dass eine auskunfts-
person des nicht akzeptierten referenzobjektes bestä-
tigt, die anbieterin könne „ohne wenn und aber“ auch 
einen grösseren auftrag ausführen, am ungenügen 
des eignungsnachweises nichts ändern.

Zur Unterscheidung von Eignungs- und Zuschlagskriterien 
(VD.2015.3 vom 24. April 2015, E. 3.1)

eignungs- und Zuschlagskriterien sind im Vergabever-
fahren im allgemeinen auseinanderzuhalten, zumal 
sich Zuschlagskriterien unmittelbar auf die zu erbrin-
gende leistung und die eignungskriterien auf das an-
bietende unternehmen beziehen. grundsätzlich ist es 
jedoch zulässig, ein und dasselbe kriterium sowohl als 
eignungsanforderung als auch als Zuschlagskriterium 
im Vergabeverfahren zu berücksichtigen.

das Verwaltungsgericht verneint im vorliegenden fall 
jedoch, dass überhaupt eine doppelprüfung vorliegt. 
einerseits wurde vom anbieter als gesamtunterneh-
men der nachweis über die umsetzung eines ver-
gleichbaren referenzobjektes verlangt. dies ist eine 
eignungsanforderung. Zum anderen wurden im Sinne 
eines Zuschlagskriteriums referenzen der an diesem 
projekt beteiligten Schlüsselpersonen beurteilt. damit 
liegt eine prüfung des im grundsatz gleichen kriteri-
ums unter differenzierten aspekten und keine dop-
pelprüfung vor.

kantonSgericht
deS kantonS BaSel-landSchaft:

Allgemein zur Verbindlichkeit der Zuschlagskriterien und 
zur Bedeutung der Offertevaluation (KG BL 810 15 252 vom 
27. April 2016, E. 4.2, 4.3 und 5.3)

die in den ausschreibungsunterlagen getroffene 
festsetzung der massgeblichen Zuschlagskriterien 
und insbesondere deren reihenfolge sind für die 
Vergabestelle bei der Zuschlagserteilung verbindlich. 
dies, auch wenn die kriterien nicht konkret gewichtet 
wurden. in diesem Sinne wird auch das der Vergabe-
stelle zustehende ermessen bei der Bestimmung des 
auszuwählenden angebots eingeschränkt. die Verga-
bestelle handelt somit rechtswidrig, wenn sie bei der 
Beurteilung der angebote publizierte kriterien ausser 
acht lässt, deren Bedeutungsreihenfolge ändert, eine 
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andere gewichtung vornimmt oder zusätzliche krite-
rien zur Beurteilung heranzieht.

die Vergabebehörde hat ihre vergaberechtlichen 
entscheide in nachvollziehbarer Weise in einer offert-
evaluation zu dokumentieren. damit wird insbesonde-
re dem gericht die Überprüfung der rechtmässigkeit 
eines konkreten Zuschlags ermöglicht. das fehlen 
einer offertevaluation und damit das fehlen einer 
nachvollziehbaren Bewertung verunmöglicht dem ge-
richt die Überprüfung der ausschreibungskonformen 
Beurteilung des angebots. der Zuschlagsentscheid 
wurde deshalb vom kantonsgericht aufgehoben.

Zur Eignung der Eingeladenen im Einladungsverfahren
(KG BL 810 15 212 vom 30. September 2015, E. 5.5.2 und 5.5.3)

die rekurrentin rügte den im rahmen eines einla-
dungsverfahrens erfolgten Zuschlag. Sie stellte sich 
auf den Standpunkt, die Zuschlagsempfängerin hätte 
aufgrund fehlender eignung vom einladungsverfahren 
ausgeschlossen werden müssen.

gemäss kantonsgericht beschränkt sich der am einla-
dungsverfahren beteiligte anbieterkreis auf diejenigen 
anbieter, die gemäss Vorentscheid des auftraggebers 
fähig und in der lage sind, den auftrag rechtzeitig und 
in geeigneter Weise auszuführen. Mit der einladung 
wird folglich die grundsätzliche eignung der einge-
ladenen anbieter vorausgesetzt. die anbieter – und 
damit auch die Zuschlagsempfängerin – müssen sich 
in der folge darauf verlassen können, dass im wei-
teren Vergabeverfahren einzig noch ihr angebot und 
nicht nochmals ihre eignung überprüft wird, zumal auf 
allfällig eingereichte eignungsnachweise kein allzu 
grosses gewicht zu legen ist.

für einen ausschluss der Zuschlagsempfängerin 
zufolge fehlender eignung bzw. fehlendem eignungs-
nachweis besteht demnach im einladungsverfahren 
grundsätzlich kein raum. der Zuschlag bewegte sich 
damit im ermessen der Vergabestelle und ist entspre-
chend rechtmässig.

Zur Auslegung von Zuschlagskriterien (KG BL 810 14 319 
vom 21. Januar 2015, E. 5.1 und 5.2)

die Vergabestelle setzte in ihrer ausschreibung neben 
dem preis unter anderem auch die lehrlingsausbil-
dung als Zuschlagskriterium fest („lehrlinge“ 5%). die 
rekurrentin rügte, sie erfülle die verlangten ausbil-
dungsleistungen, was im Vergabeverfahren nicht mit 
den entsprechenden punkten honoriert worden sei.

gemäss Vergabestelle sei das betreffende Zu-
schlagskriterium dahingehend zu verstehen gewesen, 
dass die rekurrentin mindestens eine substantielle 
eigene ausbildungsleistung nachzuweisen gehabt hät-
te. eine teilweise partizipation der rekurrentin an der 
ausbildungsleistung eines Subunternehmens (bzw. 
der tochter- oder Muttergesellschaft) genüge nicht, 
um diesen nachweis erbringen zu können.

gemäss kantonsgericht bewegt sich die Vergabebe-
hörde mit dieser interpretation des kriteriums „lehr-
linge“ innerhalb der anwendbaren auslegungskrite-
rien und des ihr zustehenden ermessensspielraums. 
die Beschwerde wurde abgewiesen.


